
Berechnungszeitraum für das Elterngeld
Beitrag von „MYlonith“ vom 1. Januar 2010 13:15

Wir haben halt den Antrag schon gestellt ab den 1. LM für 12 Monate sie und 2 Monate ich.

Dann ist es also egal, wie wann man beantragt, wenn Mutterschaftsgeld sowieso als
"Elterngeld" gezählt wird und man quasi nur 10 Monate Elterngeld bekommt und die 2 Monate
Mutterschaftsgeld sowieso abgezogen werden.

DANKE. Haben schon gedacht, wir hätten etwas falsch gemacht.
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